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Sachverhalt und Antrâge 

Auf den Gegenstand der am 11. September 1981 angemeldeten 

europäischen Patentanineldung Nr. 81 107 178.6 ist am 

22. Mai 1985 das zwei Ansprüche umfassende europäische 

Patent Nr. 51 136 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdegegner 

Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen 

• xnange1nder erfinderischer Tàtigkeit-beantragt. Er v-erweist-

hierzu auf folgende Dokumente: 

Zwei Prospekte der Firma Herbert Lindner GmbH betreffend 

einen doppelseitigen Innen- und Planschleifautomaten Typ 

SJD 17 und SJDP 17 mit entsprechenden Druckvermerken S62-

1.69 und 08-175 (5) 10.75 (Dl) ; 

DE-U-1 695 503 (D2) , und 

Industrie-Anzeiger 94. Jg. Nr. 18/19 v. 3.3.1972, S. 370 

bis 374 (D3) 

Durch Entscheidung vom 7. Oktober 1987 hat die 

Einspruchsabteilung das Patent widerrufen mit der 

Begrundung, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 in der 

erteilten Fassung bzw. nach dem Hilfsantrag im Hinblick 

auf die den Dokumenten Dl und D2 zu entnehmenden Lehren 

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

30. Oktober 1987 unter Entrichtung der GebUhr Beschwerde 

erhoben. 

Nit der am 8. Februar 1988 eingegangenen Beschwerde-

begründung hat er einen geãnderten Anspruch 1 eingereicht 
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und die GrUnde vorgetragen, die nach seiner Ansicht für 

die erfinderische Qualität dessen Gegenstands sprechen. 

Dieser Anspruch hat folgenden Wortlaut: 

tlSchlejfmaschjne, mit einem Unterbau, auf weichem beid-

seitig eines Nittenlagers mit Doppelmembranspannfutter 

Schleifeinheiten zum wahiweisen gleichzeitigen Innen- und 

Planschleifen eines im Mittenlager eingespannten Werk-
stücks lösbar angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daB 

auf dem Unterbau (1) beidseitig des Mittenlagers (3) je 

eine AuBenschleifeinheit (5, 5 1 ) zumn gleichzeitigen 

AuBenschleifen des Werkstücks (6) angeordnet ist und daB 

das Mittenlager (3) als hydrodynamisches oder 

hydrostatisches Gleitstützenlager ausgebildet ist." 

V. 	Eine inündliche Verhandlung hat am 14. September 1989 

stattgefunden. 

(i) 	In dieser Verhandlung hat der Beschwerdeführer 

semen Standpunkt dahingehend zusammnerigefaBt, daB 

dem schriftlich belegten Stand der Technik die 

Kombination der Merkinale nach dem kennzeichnenden 

Tell des geltenden Anspruchs 1 nicht zu entnehmen 

sei, da 

im Dokument Dl Beispiele für Schleifxnaschinen 

dargestelit seien, die nur ein gleichzeitiges 

Bohrungs- und beidseitiges Planschleifen zulieBen, 

jedoch kein Hinweis zu finden sei, demzufolge auch 

gleichzeitig noch ein AuBenschleifen mäglich und das 

Mittenlager als hydrodynamisches oder 

hydrostatisches Gleitstützenlager ausgebildet ware, 

obwohl derartige Lager für den Fachmann em 

bekanntes Maschinenelement seien; 

I 
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das Dokuinent D2 eine Schleifrnaschine mit einseitiger 

Einspannung betreffe, wobei gleichzeitig nur em 

Innen- und AuBenschleifen oder ein Irinen-und 

Planschleifen durchgeführt werden kbnnte; 

das Dokument D3 (S. 373, 1k. Sp., Abs. 2) nur die 

Lehre vermittle, für die Hauptspindel als Trãger des 

Werkzeugs eine hydrostatische Lagerung vorzusehen, 

wogegen es sich beim Gegenstand des Anspruchs 1 um 

-die Lagerung des-- Werkstückshand1e;zumindest es 

aber offenlasse, weichein Zweck die Hauptspiridel 

diene, und 

- ein enger wirkungsinä3iger Zusammenhang zwischen 

höchster Schleifgenauigkeit einerseits und 

Verminderung der Bearbeitungszeit andererseits 

bestehe. 

Nach seiner Auffassung beruhe die Ansicht des 

Beschwerdegegners auf einer unzulässigen ex post 

facto-Analyse der Entgegenhaltungen in Kenntnis des 

Gegenstands des erteilten Patents. 

Der Beschwerdegegner hat in der mündlichen 

Verhandlung geltend gemacht, daB auch der Gegenstand 

des geltenden Anspruchs 1 mit Rücksicht auf die den 

Dokumenten Dl und D3 zu entnehmenden Lehren nicht 

auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

VI. 	Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent mit 

folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- 	Anspruch 1, eingereicht am 8.2.88; 

- 	Anspruch 2, wie erteilt; 

- 	Beschreibung, Spalten 1 und 2, wie überreicht in der 

mündlichen Verhandlung; 

- ubrige Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt. 
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Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der 

Beschwerde der Patentinhaberin. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu, da 

keines der im Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten 

Dokumente eine Schleifrrtaschine mit alien in dieseni 

Anspruch aufgeführten Merkmaien of fenbart. 

Zur Frage, ob die Ausbildung einer Schieifmaschine nach 

der Lehre des geltenden Anspruchs 1 nahegeiegen habe, wird 

folgendes ausgeführt: 

3.1 	Die Schleifmaschine nach dem Oberbegriff dieses Anspruchs 

betrif ft unbestritten eine Schieifmaschine der durch das 

Dokument Di bekannten Art, die den dein Gegenstand des 

Anspruchs 1 am nächsten konunenden Stand der Technik 

darsteilt. 

Nach den dort abgebildeten Beispielen ist mit der bekann-

ten Schleifmaschine u. a. ein gleichzeitiges beidseitiges 

Bohrungs- und Planschleifen oder ein gleichzeitiges Boh-

rungs- und beidseitiges Planschleifen mäglich. Das Mitten-

lager ist dabei als Hohispindel ausgebildet, weiche in 

Spezial-Kugeilagern hoher Pràzision läuft, wodurch eine 

hohe Rundheit der Bohrungen und Schlagfreiheit der 

geschliffenen Stirnflàchen mit Sicherheit erreicht wird. 

Der Nachteii dieser Kugellager ist jedoch, daB mit ihnen 

nicht die erforderliche Schieifgenauigkeit eingehaiten 
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werden kann, da sie irn besten Fall nur einen Rundlaufwert 
von 5 my erreichen. 

 

3.2  Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, diese 

Schleifinaschine so weiterzuentwickeln, daB bei einer 

Verminderung der Bearbeitungszeit eines Werkstücks eine 

Erhähung der Schieifgenauigkeit erzielt wird. Dieses Ziel 

wird durch die Einführung einer AuBenschleifeinheit und 

einern leistungsfähigen Mittenlager erreicht. 

 

3.3  Bei dieser Aufgabe handelt es sich urn zwei Teilaufgaben, 

von denen die eine die Bearbeitungszeit und die andere die 

Schleifgenauigkeit von zu bearbeitenden Werkstücken be-

trif ft. Dernentsprechend enthält auch der kennzeichnende 

Teil des Anpruchs 1 zwei Merkmale, die sich jeweils mit 

der Läsung der einen bzw. anderen Teilaufgabe befassen.. 

Wie bereits dern Dokurnent Dl zu entnehmen (s. a. obigen Ab-

schnitt 3.1) ist, hàngt die Bearbeitungszeit eines Werk-

stücks in einer Schleifmaschine insbesondere von der Art 

und Zahi der Schleifeinheiten in der Schleifrnaschine ab, 

wogegen für die Schleifgenauigkeit vor allein die Lagerung 

des Werkstücks von Bedeutung ist. 

 

3.4  Beim Gegenstand des Anspruchs 1 steht sornit die Anordnung 

von Aui3enschleifeinheiten auf dern Unterbau der Schleif-

rnaschine mit der Ausbildung des Mittenlagers in keiner 

funktionellen Wechselwirkung, in dern Sinne, daB sich die 

beiden Merkrnale einander gegenseitig zur Erreichung eines 

über die Summe ihrer jeweiligen Einzelwirkungen hinaus-

gehenden technischen Erfoigs beeinflussen. Mit Recht hat 

die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung daher 

festgestellt., daB es un vorliegenden Fall sich nicht urn 

eine Koinbination, sondern lediglich urn eine bloBe 

Aggregation der Merkrnale handle. Der vorn Beschwerdeführer 

in der mündlichen Verhandlung zitierte Leitsatz der 

Entscheidung T 37/85 ("Giesspfannen/MANNESMANN", AB1. EPA, 

03651  . . ./. 



6 	 T 387/87 

1988, 86), der sich mit der erfinderischen Tätigkeit einer 
Kombinationserfindung befaBt, ist daher nicht anwendbar. 

3.5 	Da bei dieser Sachiage zur Begrundung der erfinderischen 

Tätigkeit keine kombinatorische Wirkung geltend gemnacht 

werden kann, ist zu prüfen, ob sich jedes Merkumal für sich 

in naheliegender Weise aus dern Stand der Technik herleiten 

läBt: 

3.5.1 Eine Anregung zur Läsung für die erste Teilaufgabe, die 
Bearbeitungszeit für ein Werkstück zu vermindern, konnte 

der Fachmann schon un Dokumnent Dl selbst finden. 

Auf demn Blatt (s. 1k. Sp., Abs. 3) mit der Uberschrift 

"Beispiele für Einsatzmäglichkeiten" ist zu lesen, daB 

sich die dort gezeigten typischen Beispiele als Lösung 

problematischer Bearbeitungsoperationen, d. h. mnehrerer 

Arbeitsgänge in einer Aufspannung, in der Praxis bewährt 

haben. liii besonderen sind bei den Beispielen 2 und 4 
jeweils vier bzw. drei Schleifeinheiten zubeiden Seiten 

des Mittenlagers derart angeordnet, daB gleichzeitig em 

beidseitiges Innen- und Planschleifen oder ein Innen- und 

beidseitiges Planschleifen des aufgespannten Werkstücks 

durchgeführt wird. 

Der Fachmann erkennt, daB das aus dem Dokumnent Dl bekannte 

Prinzip, nämlich beidseitig des Mittenlagers unterschied-

liche Schleifeinheiten je nach Bedarf und Raunmbedingungen 

anzuordnen, auch die Mäglichkeit bietet, noch je eine 

AuBenschleifeinheit anzubringen, so daB alle Schleif-

operationen gleichzeitig durchgeführt werden können. An 

sich ist es schon bekannt, wie das Dokumnent D2 es zeigt, 

in einer Schleifmaschine ein Werkstück gleichzeitig aul3en 

und innen zu schleifen. Die Komnbination von unterschied-

lichen Schleifeinheiten liegt also im Rahmen dessen, was 

der Fachmnann ohne erfinderische Uberlegungen zu tun in der 
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Lage ist, wenn er vor das obengenannte technische Prob1eii 

gestelit wird. 

3.5.2 Die zweite Teilaufgabe, die Schleifgenauigkeit zu erhöhen, 

wird dadurch gelbst, daB das Mittenlager als hydro-

dynamisches oder hydrostatisches Gleitstützenlager ausge-

bildet ist. Der Fachinann kennt die Eigenschaften und die 

Verwendung derartiger Gleitstützenlager aufgrund des 

ailgemeinen Fachwissens. Wie z. B. in dern Band I 

-- (Abschnitte 15.1 und 15-.7)der Maschinene1-emente vonG. - 

Niemann (Springer-Verlag Berlin/Heidelberg/New York 1981) 

beschrieben ist, werden diese Gleitstützenlager 

vorgezogen, wenn u. a. höchste Drehzahlen, höchste 

Ansprüche an die Genauigkeit, und hohe VerschleiBfreiheit 

(hohe Lebensdauer) ausschlaggebend sind. Sie haben daher 

insbesondere für die Verwendung im Werkzeugmaschinenbau, 

z. B. zur Lagerung von Werkzeugspindeln, groBe Bedeutung. 

Auch in deni Dokuinent D3 (s. S. 373, 1k. Sp., Abs. 3) wird 

bereits ausdrücklich darauf hingewiesen, daB in 

Schleifniaschinen, an die hinsichtlich der Bearbeitungs-

genauigkeit erhöhte Anforderungen gestelit werden, an die 

Stelle der konventionellen Lagerung die hydrostatische 

Lagerung der Hauptspindel tritt. Es ist dabei of fenge-

lassen, ob es sich urn die Spindel handelt, in der das 

Werkzeug oder das Werkstück gelagert wird. Da aber das 

Läsungsprinzip deni einschlägigen Fachinann geläufig ist, 

erfordert es keine erfinderische Tätigkeit, sich dieses 

Prinzips zuin gleichen Zweck bei einer Schleifmaschine zu 

bedienen, in der aus besonderen Gründen das Werkstück in 

der Spindel gelagert und Rundlaufwerte von 1 my erreicht 

werden sollen. Bei der Frage, ob die Spindel als Lager für 

das Werkzeug oder Werkstück verwendet wird, handelt es 

sich nur urn eine voni jeweiligen Bedarfsfall abhängige Wahi 

zwischen ausschlieBlich zwei Moglichkeiten. 
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3.5.3 Es ist auch nicht erkennbar, daB 1111 vorliegenden Fall 

durch den Einbau bekannter Vorrichtungen in eine bekannte 

Maschine eine deiii Fachmann überraschende Konstruktions-

vereinfachung verbunden mit einer nicht vorhersehbaren 

Leistungsverbesserung erreicht wird. Die vom Beschwerde-

führer zitierten Leitsätze der Entscheidung T 106/84 

(Itverpackungsmaschine/MIcHAELsEN?I, AB1. EPA, 1985, 132) 

sind daher im vorliegenden Fall ebenfalls nicht 

anwendbar. 

3.6 	Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 wird somit dem 

Fachmann durch den schriftlich belegten Stand der Technik 

nahegelegt. Dieser Gegenstand beruht mithin nicht auf 

einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 

EPU, so daB dieser Anspruch nicht gewährbar ist. 

4. 	Der vom geltenden Anspruch 1 abhângige erteilte Anspruch 2 

fällt zusammen mit diesem Anspruch 1. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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